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Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum und - ort

Telefon/ Handy

E-Mail

Bewerbung um ein Wohnbaugrundstück in der Stadt Hauzenberg 

Baugebiet Haag-Kirchhofweg

Hiermit bewerbe ich mich um einen Bauplatz im Baugebiet Haag-Kirchhofweg. Mir ist die Vergaberichtlinie vom 26.07.2021 bekannt 
und habe diese sorgfältig gelesen. Ich versichere, dass meine Angaben wahrheitsgetreu und nach besten Wissen und Gewissen 
gemacht wurden.

Mir ist bekannt, dass ich bei falschen Angaben und fehlenden Nachweisen vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen wird. 
Nachgeforderte Unterlagen sind fristgerecht bei der Stadt Hauzenberg einzureichen.

Zum Bewerbungsstichtag 09.09.2024 erfülle ich folgende Kriterien der Richtlinie der Stadt Hauzenberg vom 26.07.2021 für die 
Vergabe von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Haag-Kirchhofweg.
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1. Antragsteller Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

einzelner Antragsteller mehrere Antragsteller (z. B. Eheleute, u. a.) Vermerk:

2. Im Haushalt lebende Kinder

> Kindergeldberechtigung Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:
> im gemeinsamen Haushalt des Antragstellers zum Antragszeitpunkt lebend
> Hauptwohnsitz beim Antragsteller Punktezahl Erreichte Punkte

Anzahl der Kinder 50
7 bis 10 Jahre Anzahl der Kinder 30
11 bis 17 Jahre Anzahl der Kinder 15

Anzahl der Kinder 5

3. Pflegebedürftigkeit Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

Pflegegrad 1 Anzahl der Personen 5
Pflegegrad 2 Anzahl der Personen 10
Pflegegrad 3 Anzahl der Personen 20
Pflegegrad 4 Anzahl der Personen 30
Pflegegrad 5 Anzahl der Personen 40

Nachgewiesene Pflegebedürftigkeit des Antragstellers oder des Ehegattens, des 
Lebens(gemeinschafts)partners oder der im Haushalt lebenden Kinder

0 bis 6 Jahre

ab 18 Jahre

Zutreffendes bitte ankreuzen:
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4. Behinderung Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

GdB ab 50 Anzahl der Personen 5
GdB ab 60 Anzahl der Personen 8
GdB ab 70 Anzahl der Personen 10
GdB ab 80 Anzahl der Personen 15
GdB ab 90 Anzahl der Personen 20
GdB 100 Anzahl der Personen 25

5. Mehrgenerationen-Wohnen Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

Anzahl der Wohnungen 25

25 Punkte je abgeschlossene und seprat genutzte Wohneinheit

Diese liegt vor, wenn zwei separat zu nutzende, vollständig ausgestattete und 
räumlich in einem besonders engen Zusammenhang stehende Wohneinheiten unter 
einem Dach errichtet werden sollen, die von Angehörigen derselben Familie (in der 
Regel Großeltern – Eltern – volljährige Kinder) jeweils eigenständig bewohnt 

Nachgewiesene Behinderung des Antragstellers oder des Ehegattens, des 
Lebens(gemeinschafts)partners oder der im Haushalt lebenden Kinder bzw. naher 
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6. Ortsansässigkeit Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

1 volles, nicht unterbrochenes Jahr 15
2 volle, nicht unterbrochene Jahre 30
3 volle, nicht unterbrochene Jahre 45
4 volle, nicht unterbrochene Jahre 60
5 volle, nicht unterbrochene Jahre 75

7. Berufliche Ansässigkeit Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

1 volles, nicht unterbrochenes Jahr 15
2 volle, nicht unterbrochene Jahre 30
3 volle, nicht unterbrochene Jahre 45
4 volle, nicht unterbrochene Jahre 60
5 volle, nicht unterbrochene Jahre 75

Nachweise der Berufsansässgkeit z. B. durch Bestätigung Arbeitgeber, Gewerbeanmeldung, o. ä.

Bei gleichzeitiger Orts- und Berufsansässigkeit werden entweder die Punkte nach 
Kriterium 6. oder nach Kriterium 7. berechnet. Die höhere Punktezahl wird gewertet. 
Maximal können 75 Punkte erreicht werden. Keine Kummulation!

Gemeldeter und tatsächlicher Hauptwohnsitz im Verwaltungsgebiet der 
Stadt Hauzenberg oder früherer Hauptwohnsitz

Arbeitnehmer, Selbständiger oder Gewerbetreibender im Verwaltungsgebiet der 
Stadt Hauzenberg
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8. Ehrenamtliche Tätigkeit Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Aktive ehrenamtliche Tätigkeiten werden berücksichtigt Punktezahl Erreichte Punkte

ab 1 Jahr Organisation/ Verein:____________________________5
ab 2 Jahre Organisation/ Verein:____________________________10
ab 3 Jahre Organisation/ Verein:____________________________15
ab 4 Jahre Organisation/ Verein:____________________________20
ab 5 Jahre Organisation/ Verein:____________________________25

Max. 25 Punkte
Nachweis durch Bestätigung des Vereins / der Organisation, bei der eine ehrenamtliche Tätigkeit
ausgeübt wird.

9. Sonderpunkte
Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Punktezahl Erreichte Punkte

max. 25

Darstellung besonderer Umstände des Einzelfalles, ggf. Darstellung eines
Härtefalles. Sollte der Platz nicht ausreichen, bitte ein gesondertes Blatt verwenden
Ermessen der Stadt Hauzenberg! Punktevergabe nur durch zuständiges Gremium!
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10. Punktabzug Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

bisher erreichte Punktezahl

Eigentumswohnungen im Verwaltungsgebiet der Stadt Hauzenberg

Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in Hauzenberg Punktabzug
(Flurnr.:____________/ Gemarkung:__________________________)
Eigentümer von EFH, ZFH, RH oder MFH Punktabzug
(Adresse:_________________________________________________)
Eigentümer von Eigentumswohnungen Punktabzug
(Anzahl:__________________________________________________)

11. Wunschbauparzellen nach Priorität

Priorität 3:
Priorität 2: Bauparzelle Nr.

Bauparzelle Nr.

Punktabzug i. H. v. 50%, 25% oder 10% der erreichten Punkte bei Besitz von 
bebaubaren Grundstücken oder EFH, ZFH bzw. RH oder MFH und/ oder von

Bauparzelle Nr.Priorität 1:

Priorität 4: Bauparzelle Nr.
Priorität 5: Bauparzelle Nr.
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12. Auswertung (erfolgt durch die Stadt Hauzenberg) Wird von der Stadt Hauzenberg ausgefüllt:

Max. erreichbare Punkte: 

Erreichte Punkte:

Bewerbernummer:

Bewerberlistennummer:

Ort, Datum:__________________________ Antragsteller:_____________________________________

Ort, Datum:__________________________ Sachbearbeiter Auswertung:________________________

Bei gleichzeitiger Orts- und Berufsansässigkeit werden entweder die Punkte nach 
Kriterium 6. oder nach Kriterium 7. berechnet. Die höhere Punktezahl wird gewertet.

Alle Punkte dieser Richtlinie werden nur anerkannt und vergeben, wenn die 
entsprechenden Nachweise vorgelegt werden. 

Ist eine der vorgenannten Personen behindert und pflegebedürftig, werden entweder 
die Punkte für die Behinderung oder die Punkte für die Pflegebedürftigkeit in Ansatz 
gebracht. Bei unterschiedlich hoher Punktezahl ist die höhere Punktezahl 
maßgeblich.
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